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Erwägungen

E. 1.1
Die Gesuchstellerin und Beschwerdeführerin (nachfolgend Beschwerdefüh- rerin) gelangte
mit Eingabe vom 6. April 2018 (Datum Poststempel: 9. April 2018) an das Bezirksgericht
Horgen (nachfolgend Vorinstanz) und stellte gestützt auf Art. 271 Abs. 1 Ziff. 5 SchKG ein
Arrestbegehren gegen den Gesuchs- und Be- schwerdegegner (nachfolgend
Beschwerdegegner) für eine Forderung von Fr. 4'878.15. Als Arrestgegenstand nannte sie
den Liquidationsanteil des Be- schwerdegegners an der unverteilten Erbschaft seines
verstorbenen Vaters, C._____ (vgl. act. 1). Mit Urteil vom 11. April 2018 wies die
Vorinstanz das Ar- restgesuch mangels Glaubhaftmachung der Erbberechtigung des
Beschwerde- gegners ab (vgl. act. 4 = act. 8 = act. 10, nachfolgend zitiert als act. 8).

E. 1.2
Mit Schriftsatz vom 12. April 2018 (Datum Abgabezeitpunkt, elektronisch eingereicht) hat
die Beschwerdeführerin gegen das vorgenannte Urteil rechtzeitig Berufung erheben lassen
mit den folgenden Anträgen (vgl. act. 9 und act. 12/3; zur Rechtzeitigkeit siehe act. 5): " 1.
Es sei der angefochtene Entscheid aufzuheben.

E. 2
Es sei das von der Beschwerdeführerin gestellte Arrestbegehren im vollen (in der
Begründung aufgeführten) Umfange zu bewilligen, bzw. der Vorderrichter anzuweisen,
dieses zu bewilligen.

E. 2.1
Gegen erstinstanzliche Endentscheide in Arrestsachen ist infolge des Aus- schlusses der
Berufung in Art. 309 lit. b Ziff. 6 ZPO einzig die Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO
zulässig. Dies gilt sowohl für das Rechtsmittel des Gläubigers gegen den ablehnenden
Entscheid über sein Arrestbegehren als auch für das Rechtsmittel gegen den
Einspracheentscheid nach Art. 278 SchKG. Als Be- schwerdegründe können unrichtige
Rechtsanwendung oder offensichtlich unrich- tige Sachverhaltsfeststellung geltend gemacht
werden (vgl. Art. 320 ZPO). Noven sind im Beschwerdeverfahren unzulässig (Art. 326
Abs. 1 ZPO). Zwar bleiben be- sondere Bestimmungen des Gesetzes vorbehalten (vgl. Art.
326 Abs. 2 ZPO). So können in einer Beschwerde gegen den Arresteinspracheentscheid
gemäss Art. 278 Abs. 3 SchKG neue Tatsachen geltend gemacht werden. Für die Be-
schwerde des Gläubigers gegen die Nichtgewährung des Arrestes gilt das jedoch nicht (vgl.
etwa OGer ZH PS150011 vom 18. März 2015 E. II.1.3. mit Hinweis auf OGer ZH
PS110148 vom 5. Oktober 2011 E. II.3).

E. 2.2



Die Beschwerde wurde rechtzeitig, schriftlich, mit Anträgen versehen und begründet bei
der Kammer als zuständige Beschwerdeinstanz eingereicht. Die Beschwerdeführerin ist
durch den angefochtenen Entscheid beschwert und somit zur Berufung legitimiert. Auf die
Beschwerde ist daher einzutreten. 3.

E. 3
Es sei der Beschwerdegegner erst nach Vollzug des Arrestes über dieses Be-
schwerdeverfahren zu informieren.

E. 3.1
Die allgemeinen Voraussetzungen der Arrestlegung nach Art. 272 Abs. 1 SchKG sowie die
Anforderungen an die Glaubhaftmachung legte die Vorinstanz korrekt dar (vgl. act. 8 E. 2.).
Die Beschwerdeführerin verlangt die Arrestierung ei- nes Anteils am Liquidationserlös
einer unverteilten Erbschaft, was – wie auch die Vorinstanz korrekt erwog (vgl. act. 8 E. 4)
– möglich ist (vgl. dazu BGE 130 III 652, BGE 118 II 62, BGE 109 III 90, BGE 91 III 69,
ZR 76/1977 Nr. 3 S. 6 ff., sie- he zum Ganzen auch REISER/THALMANN, Sicherung von
Vermächtnisansprü- chen – die unverteilte Erbschaft als Knacknuss, in: ZZZ 37/2016 S. 93
ff.). Wegen Art. 275 SchKG ist die Verordnung des Bundesgerichts vom 17. Januar 1923
über

- 4 - die Pfändung und Verwertung von Anteilen an Gemeinschaftsvermögen (VVAG; SR
281.41) auch auf den Arrest anwendbar (vgl. BGE 118 III 62 E. 2c). Das
Rechtsmittelverfahren dreht sich im Wesentlichen um die Frage, ob die Beschwerdeführerin
das Vorhandensein von Vermögensgegenständen des Be- schwerdegegners (vgl. Art. 272
Abs. 1 Ziff. 3 SchKG) glaubhaft gemacht hat. Der Gläubiger, der einen Anteil am
Liquidationserlös einer unverteilten Erbschaft des Schuldners verarrestieren lassen will,
braucht dazu bloss glaubhaft zu machen, dass sein Schuldner an einer unverteilten
Erbschaft beteiligt ist. Es ist nicht seine Aufgabe, die übrigen Mitglieder der
Erbengemeinschaft anzugeben, noch braucht er sich darum zu kümmern, ob ein Testament
vorhanden ist oder gar ob die Erben miteinander im Streit liegen (vgl. BGE 109 III 90 E. 2).

E. 3.2
Um das Vorhandensein von Vermögenswerten im Sinne von Art. 272 Abs. 1 Ziff. 3 SchKG
darzulegen, reichte die Beschwerdeführerin eine zivilstandesamtli- che Bestätigung ein, aus
welcher hervorgeht, dass der Beschwerdegegner der Sohn des am tt.mm.2017 verstorbenen
C._____ ist (vgl. act. 2/1). Die Vorinstanz führte dazu aus, damit habe die
Beschwerdeführerin zwar den Todesfall von C._____ bewiesen. Das blosse
Verwandtschaftsverhältnis zwischen dem Erblas- ser und dem Beschwerdegegner sage
jedoch noch nichts über die Erbberechti- gung des Letzteren aus. Obwohl der
Beschwerdegegner aufgrund der gesetzli- chen Erbfolge grundsätzlich als Erbe in Frage
komme, könnten dennoch Gründe vorliegen, die seine Berechtigung als Erbe ausschliessen
würden. Zu denken sei insbesondere an eine Enterbung, ein unangefochten gebliebenes
Testament des Erblassers, ein Erbverzicht in einem Erbvertrag oder die Ausschlagung des
Er- bes. Da die Beschwerdeführerin keine weiteren Unterlagen zur Erbberechtigung des
Beschwerdegegners eingereicht habe, sei diese nicht rechtsgenügend aus- gewiesen. Damit
habe die Beschwerdeführerin das Vorhandensein von Vermö- gensgegenständen des
Beschwerdegegners nicht glaubhaft gemacht (vgl. act. 8 E. 4).

E. 3.3



Die Beschwerdeführerin stellt sich im Wesentlichen auf den Standpunkt, in ihrem
Arrestgesuch sowohl die Erbberechtigung des Beschwerdegegners als

- 5 - auch das Vorhandensein eines Arrestgegenstandes glaubhaft gemacht zu haben (vgl.
act. 9 Rz 7).

E. 3.4
Mit der zivilstandesamtlichen Bestätigung hat die Beschwerdeführerin – und davon geht
auch die Vorinstanz aus – den Tod des Vaters des Beschwerdegeg- ners sowie dessen
grundsätzliche Erbberechtigung dargelegt. Damit hat die Be- schwerdeführerin glaubhaft
gemacht, dass der Beschwerdegegner als pflichtteils- geschützter Erbe an der unverteilten
Erbschaft seines Vaters beteiligt ist, mithin Vermögensgegenstände im Sinne der
vorerwähnten Gesetzesbestimmung vor- handen sind. Von einem Gläubiger zu verlangen,
er müsse zusätzlich zur Beteili- gung des Schuldners an einer unverteilten Erbschaft auch
glaubhaft darlegen, dass dieser von der Erbberechtigung nicht ausgeschlossen (worden) ist,
würde gemäss zutreffender bundesgerichtlicher Rechtsprechung, wie schon erwähnt, zu
weit gehen (vgl. BGE 109 III 90 E. 2). Die weiteren Voraussetzungen von Art. 272 Abs. 1
SchKG (Arrestforderung und Arrestgrund) sind ebenfalls gegeben: Die Beschwerdeführerin
stützt ihr Ar- restgesuch auf den eingereichten Verlustschein. Damit liegt ein Arrestgrund
im Sinne von Art. 271 Abs. 1 Ziff. 5 SchKG vor. Die Höhe der Arrestforderung von Fr.
4'878.15 ergibt sich aus dem Verlustschein (vgl. act. 2/2). Diese Forderung ist ausgewiesen
und fällig. Anhaltspunkte für eine Pfandsicherung sind keine vor- handen.

E. 3.5
In Gutheissung der Beschwerde ist der vorinstanzliche Entscheid aufzuhe- ben, und es ist
im Sinne obiger Erwägungen ein Arrestbefehl nach Massgabe des separaten Formulars
„Arrestbefehl“ zu erteilen.

E. 4
Unter K.u.E.f. zu Lasten des Staates Zürich." Den Kostenvorschuss von Fr. 450.– für das
Beschwerdeverfahren leistete die Be- schwerdeführerin auf erste Aufforderung hin (vgl.
act. 13-15). Die Akten der Vor- instanz wurden beigezogen (act. 1-6). Eine
Beschwerdeantwort wurde aufgrund der Natur des Arrestverfahrens als
Sicherungsmassnahme nicht eingeholt. Das Verfahren ist spruchreif.

- 3 - 2.

E. 4.1
Da die Beschwerdeführerin mit ihrer Beschwerde obsiegt und der Be- schwerdegegner der
Natur des Verfahrens nach nicht in das Beschwerdeverfah- ren einbezogen wurde, sind die
Kosten des Beschwerdeverfahrens auf die Ge- richtskasse zu nehmen (Art. 107 Abs. 2
ZPO).

- 6 -

E. 4.2
Mit dem erstinstanzlichen Entscheid sind auch die erstinstanzlichen Kosten aufzuheben,
wobei für den von der Kammer auszustellenden Arrestbefehl die Kosten zu erheben sind,
welche das Einzelgericht richtigerweise erhoben hätte (Art. 48 GebV SchKG). Die der
Beschwerdeführerin aufzuerlegenden Kosten sind mit ihrem Kostenvorschuss zu
verrechnen (vgl. Art. 111 Abs. 1 ZPO). Die Be- schwerdeführerin wird berechtigt sein, die



Gebühr aus einem allfälligen Erlös der Arrestgegenstände vorwegzunehmen (vgl. Art. 281
Abs. 2 SchKG).

E. 4.3
Ein Entschädigungsanspruch steht der Beschwerdeführerin im Arrestbewilli-
gungsverfahren nicht zu, zumal der Beschwerdegegner nicht angehört wurde. Für die
Zusprechung einer Parteientschädigung an die Beschwerdeführerin aus der Staatskasse fehlt
es an einer gesetzlichen Grundlage. Eine Entschädigung ist da- her grundsätzlich nicht
zuzusprechen. Eine Ausnahme davon rechtfertigt sich nur dort, wo der Staat materiell
Gegenpartei ist oder in Fällen qualifizierter Verfah- rensfehler (vgl. BGE 139 III 471 E. 3
sowie OGer ZH PQ160068 vom

E. 9
November 2016). Diese Voraussetzungen sind vorliegend nicht erfüllt. Die un-
terschiedliche Beurteilung durch mehrere Instanzen ergibt sich aus dem System der
Rechtsmittel und gehört zum Risiko eines jeden Prozesses – sie löst keine
Entschädigungspflicht des Staates aus. Es wird erkannt:
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